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RS OGH 1964/9/30 8Ob220/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1964

Norm

ABGB §1380 H

ABGB §1435

Rechtssatz

Die Erklärung der Parteien, mit einem Vergleich sämtliche gegenseitigen Ansprüche bereinigt zu haben, kann einen

Bereicherungsanspruch, der sich eben aus diesem Vergleich ergibt, nicht entgegenstehen.

Entscheidungstexte

8 Ob 220/64
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